
 

 

Kreisverband Kiel  
der Kleingärtner e. V. 

September 2022 
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Pächterwechsel-Gartenübergabe-Abnahmeprotokoll 
 

1. Rahmenbedingungen 
Es ist gängig, dass bei einem Pächterwechsel ein Gartenübergabe-Abnahmeprotokoll 
den Zustand des Schrebergartens sowie andere wichtigen Punkte festhält. Egal, ob 
Sie den Garten abgeben oder übernehmen halten Sie in dem Formular alle wichtigen 

Aspekte schriftlich fest, und lassen Sie sich diese mit einer Unterschrift bestätigen. 
Welche Rahmenbedingungen dabei für alle Pächterwechsel und das Anfertigen und 
Unterschreiben eines Protokolls gelten, erfahren Sie hier. 
 
1.1. Regeln im Kleingarten 
Wer einen Kleingarten haben möchte, muss auch im Kleingartenverein Mitglied 
werden und Mitgliedsbeitrag, Pacht, Gebühren (z.B. Wasser, Laubenversicherung, 
Gemeinschaftsarbeit und Umlagen) zahlen. 
Im Kleingarten finden Gesetze und Regularien Anwendung, die von Bundesland zu 
Bundesland, von Stadt zu Stadt und Verein zu Verein verschieden sind. 
Für alle gilt jedoch das Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Pachtvertrag, 
Vereinssatzung und Gartenordnung. 
Zusätzlich gibt es den Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e. V. , den  Landesverband 

Schleswig-Holstein der Gartenfreunde e. V. . 
 
Im Allgemeinen gelten folgende Regeln, die aber auch abweichen können: 

• Kleingärten gibt es nur für Mitglieder eines Kleingartenvereins. 
• Es muss ein Pacht- und ein Mitgliedsbeitrag bezahlt werden. 
 Pflege der Gemeinschaftsflächen der Anlagen durch Pflichtarbeitsstunden 

• Die individuelle Vereinssatzung regelt Öffnungs- und Ruhezeiten, Höhe der 
Umzäunung oder von Hecken usw. 

• Die Grundfläche der Laube ist auf 24 m² begrenzt und im Schrebergarten darf 
nicht gewohnt werden und 
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• Ein Teil der Fläche (je nach Satzung ein Drittel oder die Hälfte) 
muss kleingärtnerisch für Obst- und Gemüseanbau genutzt werden. 
• Der Rest darf mit Zierpflanzen und Rasen als Erholungsfläche anlegt sein. 
• Bäume dürfen (Ausnahme: Obstbäume) im ausgewachsenen Zustand 

die Wuchshöhe von 4 m nicht überschreiten. Waldbäume dürfen grundsätzlich 
nicht in Kleingärten angepflanzt werden. Andere Sträucher und ähnliches dürfen 
nicht höher als 3 m wachsen. 
• Hunde müssen auf den Wegen angeleint werden. 
• Ruhezeiten sind einzuhalten. 

 
Der Anbau von Gemüse und Obst im Schrebergarten ist in der Regel Pflicht. 
Dafür kann alles zwischen möglichst pflegeleicht und nahezu vollständiger 
Selbstversorgung realisiert werden. 
 
1.2. Gartenübergabe-/Abnahmeprotokoll 
Grundsätzlich wird eine Wertermittlung seitens des Vereins der Preis für einen 
Gartenparzelle festgelegt. Die bewegbaren Gegenstände in Ihrem Schrebergarten 
kann Ihr Nachpächter einfach übernehmen, wenn Sie sich auf eine Ablösesumme 
einigen. 
Wesentlich für den Preis in der Wertermittlung ist meist die Gartenlaube und ihr 
Zustand, Luxusmaterialien werden dabei nicht berücksichtigt. 
 
Folgende Regularien gelten in Bezug auf die Preise: 
Wertermittlung durch Verein 
und bei Bedarf mit ehrenamtlichem Vertreter des Kreis-/Landesverbandes. 
Sie nehmen eine Wertermittlung nach strengen Richtlinien und Anleitungen vor, da 
Kleingärten besonders gefördert werden. 
 
Wertermittlung der Gartenlaube 
Es sind nur einfache Lauben zulässig. Ist die Laube hochwertiger, so wird rechtlich 
dennoch nur ein Anspruch auf den Wert einer einfachen Laube bei der Wertermittlung 
zugrunde gelegt, damit auch weniger begüterte Familien eine Chance haben, den 
Garten zu bezahlen. 
 
Preise für bewegliches Zubehör 
Über bewegliches Zubehör können Vor- und Nachpächter in ihrem Vertrag freie 
Vereinbarungen treffen. 
 
Obergrenze für die Höhe der Abstandssumme 
Das Interesse des Vorpächters an einer höheren Abstandssumme darf keinen Einfluss 
auf die Vergabe des Vertrages an einen Neupächter haben. Im Zweifel ist die Summe 
des Bewertungsprotokolls die Obergrenze dessen, was der Nachpächter laut 
Pachtvertrag an den Vorpächter bezahlen muss. 
 



2. Checkliste für Ihr Gartenübergabe-Protokoll: 
Damit Sie oder die Pächter nach Ihnen mit dem zukünftigen Stück Natur keinen 
Ärger haben, ist ein Gartenübergabe-Protokoll sehr hilfreich. 
1. Ort und Datum 

2. Unterschriften des Alt-, Neupächters,Vertreter des Vereins 

3. Auflistung der Dinge, die der neue Pächter übernimmt 
4. Ablösesumme der übernommenen Gegenstände 
5. Abstand für die gesamte Parzelle (Kaufsumme) 

6. Wasser: Zählernummer und Zählerstand 

7. Angaben zur Schlüsselübergabe 
8. Auflagen, die erfüllt werden müssen 
9. Gegebenenfalls Übernahme einer Versicherung 
 
(Mit Hilfe unserer Checkliste kann einfach und schnell eine für Ihren Kleingartenverein passende Vorlage erstellt 
werden. Ein Muster/Formular ist beigefügt.) 

 
3. Fragen und Antworten zu der Gartenübergabe und dem Übergabeprotokoll 
3.1. Wann wird das Gartenübergabe-Protokoll angefertigt? 
Nach erfolgter schriftlicher Kündigung erfolgt die Wertermittlung der Parzelle. 
Der Verein sucht dann aktiv nach einem Nachpächter, der vom Vorstand des 
Gartenvereins ausgesucht wird. Steht dieser Nachpächter fest, kommt es zu einem 
Pächterwechsel, bei dem individuelle Absprächen zwischen Vorpächter und 
Nachpächter nur in Anwesenheit eines Vertreters des Vereins getroffen werden 
dürfen. 
Die Dokumentation aller notwendigen Informationen durch ein Gartenübergabe- 
Protokoll ist hier also sinnvoll und gängige Praxis – jedoch nicht verpflichtend. 
 
3.2. Wie und von wem wird über den Nachpächter für den Kleingarten 
entschieden? 
Wer Nachpächter wird, entscheidet allein der Verein nach den gesetzlichen Vor- und 
Maßgaben unter sozialen Gesichtspunkten. 
Interessenten können sich dem Verein vorstellen und dieser wählt nach sozialen und 
vereinseigenen Kriterien einen Nachpächter aus. 
Der Vorpächter selbst hat keinen Anspruch auf einen Nachfolger seiner Wahl. 
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